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Einschlägige Vorschriften für Prüfungen 
 

 

Für den Ablauf der Zwischen- und Qualifikationsprüfung sind insbesondere folgende Vorschriften der 

Allgemeinen Prüfungsordnung (APO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Februar 1984 

(GVBl. S. 76), zuletzt geändert durch Verordnung vom 19. September 2023 (GVBl. S. 570) maßgeblich: 

 
 

§ 17   Bestimmung der Arbeitsplätze, Anonymitätsprinzip 
 

... 

   (3) 1Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen dürfen auf die Prüfungsarbeit nicht ihren Namen, sondern 

nur ihre Arbeitsplatznummer oder die vorab erteilte Prüfungsnummer setzen. ... 

 

§ 19   Aufsicht während der Anfertigung der Prüfungsarbeiten 
 
... 

   (4) Bei schriftlichen Prüfungen sind die Aufgaben grundsätzlich handschriftlich zu bearbeiten; Durch-

schriften dürfen nicht angefertigt werden.  
 

 

§ 20   Ablieferung der Prüfungsarbeiten 
 

... 

   (2) 1Nach Ablauf der Arbeitszeit sind die Aufgabenbearbeitungen den Teilnehmern und Teilnehme-

rinnen abzufordern. 2Wird eine Arbeit trotz wiederholter Aufforderung nicht rechtzeitig abgegeben, 

so wird sie mit "ungenügend" bewertet. 
 

 

Rechtsfolgen bei besonderen Vorkommnissen 
 

§ 32   Rücktritt und Versäumnis 
 

(1) 1Tritt ein Prüfungsteilnehmer oder eine Prüfungsteilnehmerin nach Zulassung und vor Beginn 

der Prüfung zurück oder kommt er der Aufforderung zur Prüfungsablegung nicht nach, so gilt die Prü-

fung als abgelegt und nicht bestanden. 2Dies gilt nicht, wenn der Prüfungsteilnehmer oder die Prü-

fungsteilnehmerin aus Gründen, die er oder sie nicht zu vertreten hat, die Prüfung nicht ablegen kann. 
 

(2) 1Versäumt ein Prüfungsteilnehmer oder eine Prüfungsteilnehmerin einen Prüfungstermin des 

schriftlichen Prüfungsabschnitts ohne genügende Entschuldigung, so werden die in diesem Termin zu 

erbringenden Prüfungsleistungen mit "ungenügend" bewertet. 2Das Gleiche gilt, wenn ein Prüfungs-

teilnehmer oder eine Prüfungsteilnehmerin einen Prüfungstermin der mündlichen oder praktischen 

Prüfung ohne genügende Entschuldigung ganz oder teilweise versäumt. 
 

 

§ 33   Verhinderung 
... 

   (2) 1 Eine Prüfungsverhinderung ist unverzüglich mitzuteilen und nachzuweisen, im Fall einer Krank-

heit grundsätzlich durch ein Zeugnis eines Gesundheitsamts, das in der Regel nicht später als am Prü-

fungstag ausgestellt sein darf. 2 Der Prüfungsausschuss oder der oder die Vorsitzende kann festlegen, 

dass die Krankheit durch das Zeugnis eines bestimmten Arztes bzw. einer bestimmten Ärztin (Vertrau-

ensarzt bzw. Vertrauensärztin) oder eines anderen Arztes bzw. einer anderen Ärztin nachgewiesen 

wird. 3 In offensichtlichen Fällen kann auf die Vorlage eines Zeugnisses verzichtet werden. 
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§ 34   Nachträgliche Geltendmachung von Mängeln im Prüfungsverfahren 

 

(1) Erweist sich, dass das Prüfungsverfahren mit Mängeln behaftet war, die die Rechte des Prü-
fungsteilnehmers oder der Prüfungsteilnehmerin, insbesondere die Chancengleichheit, erheblich ver-

letzt haben, so kann der Prüfungsausschuss auf Antrag eines Prüfungsteilnehmers oder einer Prüfungs-

teilnehmerin oder von Amts wegen anordnen, dass von einem bestimmten Prüfungsteilnehmer oder 

einer bestimmten Prüfungsteilnehmerin oder von allen Prüfungsteilnehmern und Prüfungsteilnehme-

rinnen die Prüfung ganz oder teilweise zu wiederholen ist. 
 

(2) 1Der Prüfungsteilnehmer oder die Prüfungsteilnehmerin hat den Mangel unverzüglich geltend 

zu machen. 2Mängel im Prüfungsverfahren kann er oder sie nicht mehr geltend machen, wenn seit 

dem Abschluss des Prüfungsabschnitts, der mit Mängeln behaftet war, ein Monat verstrichen ist. 
 

(3) Sechs Monate nach Beendigung der Prüfung kann der Prüfungsausschuss von Amts wegen eine 

Wiederholung der Prüfung oder einzelner Teile derselben nicht mehr anordnen. 
 

 
§ 35   Unterschleif, Beeinflussungsversuch und Ordnungsverstoß 

 

(1) 1Versucht ein Prüfungsteilnehmer oder eine Prüfungsteilnehmerin das Ergebnis einer Prüfung 

durch Unterschleif, Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu eigenem oder frem-

dem Vorteil zu beeinflussen oder verstößt er oder sie erheblich gegen die Ordnung, so ist die betref-
fende Prüfungsleistung mit "ungenügend" zu bewerten. 2In schweren Fällen ist der Prüfungsteilneh-

mer oder die Prüfungsteilnehmerin von der Prüfung auszuschließen; die Prüfung ist nicht bestanden. 
3Unterschleif liegt auch vor, wenn ein Prüfungsteilnehmer oder eine Prüfungsteilnehmerin ein nicht 

zugelassenes Hilfsmittel bei sich führt nachdem die Prüfungsaufgabe ausgegeben worden ist, es sei 

denn, der Prüfungsteilnehmer oder die Prüfungsteilnehmerin weist nach, dass der Besitz weder auf 

Vorsatz noch auf Fahrlässigkeit beruht. 
 

(2) 1Wird ein Tatbestand nach Absatz 1 Satz 1 erst nach Abschluss der Prüfung bekannt, so ist die 

betreffende Prüfungsleistung nachträglich mit "ungenügend" zu bewerten und das Gesamtprüfungs-

ergebnis entsprechend zu berichtigen. 2In schweren Fällen ist die Prüfung als nicht bestanden zu erklä-

ren. 3Ein unrichtiges Prüfungszeugnis ist einzuziehen. 
 

(3) 1Wer als Prüfungsteilnehmer oder als Prüfungsteilnehmerin einen Prüfer oder eine Prüferin zu 

günstigerer Beurteilung zu veranlassen oder eine mit der Feststellung des Prüfungsergebnisses beauf-

tragte Person zur Verfälschung des Prüfungsergebnisses zu verleiten versucht, hat die Prüfung nicht 

bestanden. 2Ist die Prüfung noch nicht abgeschlossen, so ist er oder sie von der Fortsetzung auszu-

schließen und die Prüfung als nicht bestanden zu erklären. 3In weniger schweren Fällen ist nur die 

betroffene Prüfungsleistung mit der Note „ungenügend“ zu bewerten.  
 

 

 


